
Anmeldung von Hunden 
 
Kundennummer und Hundemarkennummer (Werden von der Gemeinde Sieghartskirchen vergeben) 
Kundennummer: Hundemarken-Nummer: 

 
§ 1 NÖ Hundehaltegesetz: 

Allgemeine Anforderungen für das Halten von Hunden 
(1) Wer einen Hund hält, muss die dafür erforderliche Eignung aufweisen und hat das Tier in 
einer Weise zu führen und zu verwahren, dass Menschen und Tiere nicht gefährdet oder 
unzumutbar belästigt werden können. 
(2) Ein Hund darf ohne Aufsicht nur auf Grundstücken oder in sonstigen Objekten verwahrt 
werden, deren Einfriedungen so hergestellt und instand gehalten sind, dass das Tier das 
Grundstück aus eigenem Antrieb nicht verlassen kann. 
 
Gesetzesauslegung zum Alter eines Hundehalters: 
„Mündige Minderjährige können dann als Halter eines Hundes auftreten, wenn sie über 
ausreichend finanzielle Mittel verfügen und sie durch die Belastung der Hundehaltung nicht 
die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse gefährden. Die Ausgaben müssen daher im 
Verhältnis zu Einkommen/Vermögen stehen.“ 
 
§ 4 NÖ Hundehaltegesetz: 
1)Das Halten von Hunden ist vom Hundehalter oder der Hundehalterin bei der Gemeinde, in 
der der Hund gehalten wird oder gehalten werden soll, unverzüglich zu melden. 

Die Meldung hat zu enthalten: 

1. Name und Hauptwohnsitz des Hundehalters oder der Hundehalterin 
2. Rasse, Farbe, Geschlecht und Alter des Hundes 
3. Name und Hauptwohnsitz jener Person bzw. Geschäftsadresse jener Einrichtung, von der 
der Hund erworben wurde 
4. im Fall des Haltens von Hunden gemäß § 2 die größen- und lagemäßige Beschreibung der 
Liegenschaft samt ihrer Einfriedungen und des Gebäudes, in der der Hund gehalten wird oder 
gehalten werden soll 
5. Nachweis der erforderlichen Sachkunde: 
a) für alle Hunde die allgemeine Sachkunde gemäß Abs. 4 [siehe Seite 2] und 
b) zusätzlich für Hunde gemäß § 2 und § 3 die erweiterte Sachkunde gemäß Abs. 6 zur 
Haltung dieser Hunde [siehe Seite 2] 
6. Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung. 
 
§ 5 NÖ Hundehaltegesetz: 

Beschränkung der Hundehaltung 
(1) Um Gefährdungen oder Belästigungen anderer Personen hinsichtlich Lärm und Geruch 
über das örtlich zumutbare Maß hintanzuhalten, ist die Haltung von mehr als fünf Hunden 
in einem Haushalt verboten. 
(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 4 ist das Halten von mehr als zwei Hunden 
gemäß § 2 und § 3 in einem Haushalt verboten. 
(3) Ausnahmebestimmungen 
 
§ 7 NÖ Hundehaltegesetz: 
Regelt weitere Ausnahmebestimmungen für die §§2-6. 
 
https://www.ris.bka.gv.at/Lr-Niederoesterreich/                        
https://www.noe.gv.at/noe/Tierschutz/Hundehaltegesetz.html 



1. Schritt:                                  Daten Hundehalter / Hundehalterin 

Familienname: Vorname: 

Straße/Hausnummer/Stiege/Tür 

PLZ Ort 

Telefonnummer: E-Mailadresse: 

 
2. Schritt:            § 4 Beschreibung des Hundes    (Max. 5 Hunde je Haushalt) 

 
Wenn KEIN  Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo 
Argentino, Pit-Bull, Bandog, Rottweiler, Tosa Inu laut Gesetz und die bekannte Kreuzung 
American Bully. 
Jährliche Hundeabgabe € 26,-- (erster Hund) € 42,-- (jeder weitere Hund) 

 
Rasse (Bei Mischlingen genaue Angabe der Rassen): Farbe: 

Geschlecht: ⃝ Rüde 
 
 ⃝ Hündin 

Wurfdatum: Besitz des Hundes seit: 

Name: Chip-Nummer (freiwillige Angabe) 

 
Allgemeine Sachkunde vorgelegt am __________________________________ 
 
Haftpflichtversicherung € 725.000,-- je Hund vorgelegt am__________________ 
 
 

2. Schritt:              § 2 Beschreibung des Hundes (Max. 2 Hunde je Haushalt) 
 

Wenn Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo 
Argentino, Pit-Bull, Bandog, Rottweiler, Tosa Inu laut Gesetz und die bekannte Kreuzung 
American Bully.     Reinrassig+Kreuzungen! 
Jährliche Hundeabgabe € 105,--  
 
Rasse (Bei Mischlingen genaue Angabe der Rassen): Farbe: 

Geschlecht: ⃝ Rüde 
 
 ⃝ Hündin 

Wurfdatum: Besitz des Hundes seit: 

Name: Chip-Nummer (verpflichtende Angabe!!) 

 
Diverse Nachweise sind nötig (Liegenschaft, Einfriedung, erweiterte Sachkunde, 
Haftpflichtversicherung!) 
 
3. Schritt:      Abbuchung (Hauptfälligkeit ist der 15.2. bzw. unter dem Jahr lt. 
Anmeldung) - wenn gewünscht – bitte IBAN ausfüllen:     

 
Unsere Creditor ID (=Zahlungsempfängerkennung) lautet: AT44ZZZ00000002927 
Ihre Mandatsreferenz Nummer lautet wie Ihre Kundennummer. 
 
 
4. Schritt             Ort und Datum  Unterschrift 
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